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RS OGH 1993/11/10 7Ob599/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1993

Norm

KSchG §3

Rechtssatz

Keine Werbefahrten und Aus0ugsfahrten mit typischer Überrumpelungssituation liegt vor, wenn im Rahmen einer - zu

einem angemessenen Preis angebotenen - Urlaubsfahrt neben verschiedenen Fahrten zu Sehenswürdigkeiten auch

eine Fahrt zur Besichtigung einer Produktionsstätte, bei der auch die dort erzeugten Waren gekauft werden können,

geboten wird.
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